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Weglall des Bedürfnisses

1979 er te i l te  d ie Behörde in A dem 1951 ge-

borenen Kläger eine Waffenbesitzkarte, in

die ein Revolver Smith & Wesson, Kaliber.357
Magnum, e ingetragen wurde,  und zugle ich
einen Waffenschein,  der  in  der  Folgezei t  b is
1998 ver längert  wurde.  Der Kläger  betr ieb
seinerzei t  e in Bewachungsunternehmen.

Nachdem er  nach B verzogen war,  te i l te  d ie
Behörde in A der  Behörde in B 2008 mi t ,  dass
der Kläger  sei t  se inem Umzug nicht  mehr im
dort igen Gewerberegister  geführ t  werde.  Die

beklagte Behörde in B widerr ie f  daraufh in
die Waffenbesitzkarte. Sie führte zur Begrün-
dung an,  dass das Bedürfn is  für  d ie Er te i lung
der Waffenbesitzkarte entfallen sei, da der
Kläger kein Bewachungsgewerbe mehr be-
t re ibe und ihm zudem der dafür  er forder l iche
Waffenschein fehle und von dem Widerruf
auch n icht  ausnahmsweise abzusehen sei .
Hiergegen wandte s ich der  Kläger  er fo lg los
mit Klage und Berufung. Das 0berverwal-
tungsgericht führte aus: Die WBK sei zu wi-
derrufen,  wei l  der  Kläger  den Nachl @ BERETTA



Waffenrecht

)) weis des fortbestehenden Bedürfnis_
ses n icht  erbracht  habe.  Ein Bedürfn is  l iege
nur oann vor ,  wenn gegenüber den Belangen
der öf fent l ichen Sicherhei t  und 0rdnung be_
sonders anzuerkennende persönl iche oder
wrrtschaftl iche Interessen und die Geeignet_
heit und Erforderlichkeit der Waffe für den
beantragten Zweck g laubhaf t  gemacht  s ind.
Bei  der  danach . ,er forder l ichen Abwägung is t
der Grundsatz zu beachten, so wenig Waffen
wie mögl ich ins Volk"  gelangen zu lassen.  Der
Kläger hat  ke ine Gründe gel tend machen
können, die das Fortbestehen des Bedürfnis_
ses rechtfertigen könnten.
Al lerd ings kann im Fal l  e ines vorübergehen-
den Wegfalls des Bedürfnisses, aus beson_
deren Gründen auch in Fällen des endgültigen
Wegfalls des Bedürfnisses, von einem Wi_
derruf abgesehen werden. Ein derartiger Aus_
nahmetatbestand l iege h ier  jedoch n icht  vor .

Reminiszenzinteresse
Der Kläger macht zwar ein Reminiszenzinte-
resse geltend, weil er seine Waffe, bei der es
s ich um einen amer ikanischen Spezia l revol_
ver {,,ganz aus Stainless-Stahl gefertigt und
mit besonderen Holzgriffschalen versehen,')

des Herste l lers Smith & Wesson handele.
0en er  zur  Bewachung bedeutender perso_
nen (wie Sammy Davis j r . .  Udo Jürgens und

,  Frau Grundig)  und bei  Ere ignissen der  Zei t_
geschichte getragen habe.  Dadurch sei  se ine
Waffe selbst zu einem einzigartigen 0bjekt
der  Zei tgeschichte geworden.  Das Ger icht
sah hierin jedoch keinen ,,besonderen Grund,'.
Dieser Begriff müsse angeslchts des öffent_
lichen Interesses, einen bedürfnislosen Waf_
fenbesitz zu verhindern, eng verstanden wer_
den.  Eine b loße persönl iche Bindung zu dem
in der Waffenbesitzkarte eingetragenen Re_
volver  re iche im Vergle ich zu den Fal lgesta l_
tungen,  d ie der  Gesetzgeber im Auge gehabt
hat ,  n icht  aus,  zumal  der  Kläger  sein Gewer_
be nur  kurze Zei t  ausgeübt  habe.  Der Kläger
kann das von ihm gel tend gemachte Reminis_
zenzinteresse auch dadurch wahren,  dass er
die Waffe einem Berechtigten überlässt oder
unbrauchbar macht .

Verfassungsrecht

Anmerkungt Diese erste obergerichtl iche
Entscheidung zur  Frage des Interesses am
Behal tendürfen e iner  Waffe nach Wegfal l
des Bedürfn isses is t  in  mehrfacher Hins icht
bemerkenswert .  Zum einen wiederhol t  das
Ger icht  den stereotypen angebl ichen Grund_
satz ,,Keine Waffen ins Volk,', um damit seine
Entscheidung zur  Abwägung der  Interessen
des e inzelnen gegenüber der  Al lgemeinhei t
zu begründen.  Dieser  Satz wird durch ständi_
ge Wiederholung n icht  r icht iger ,  führ t  aber  zu
einer  Ver fest igung in der  Rechtsprechung,
d ie le tz t l ich d ie e igene Begründung im Ein_
zelfall mit Allgemeinplätzen ersetzt. Zum an-
deren führ t  das OVG im Einzelnen aus,  dass
die Neuregelung des Widerrufs auch auf  d ie
früheren Erlaubnisse ohne weiteres anzu_
wenden ist; einen Besitzstand vermag es in
diesem Zusammenhang n icht  zu erkennen.
Und schl ießl ich beschäf t ig t  s ich das Ger icht
ausführlich mit einigen verfassungsrecht_
l ichen Fragen,  d ie durchaus recht l ich proble_
mat isch s ind,  für  das Ger icht  jedoch insge_
samt keine ausschlaggebende recht l iche Be_
deutung haben.  Zwei fe lhaf t  is t  näml ich d ie
Annahme, dass der  Eigentumsschutz n icht
berührt ist. Die überlassung einer Waffe an
einen Berecht igten kann -  b le ibt  der  Inhaber
Eigentümer -  nur  im Wege der  Leihe oder
Verwahrung erfolgen. Beides ist indes nur
vorübergehend und n icht  dauerhaf t  ör laubt .
Ein Verkauf führt aber nicht nur ium Besitz_
übergang.  sondern verändert  d ie Eigentums_
verhäl tn isse und damit  d ie Mögl ichkei t  des
Betroffenen, sich das Erinnerungsstück an_
zuscna uen.
Die vom Ger icht  angesprochene Unbrauch_
barmachung führ t  zu e iner  dauerhaf ten Be_
schädigung der  Waffe,  d ie dadurch erhebl ich
an Wert verliert. Dieser Wertverlust ist aber
nur bei entsprechender staatl icher Entschä_
digung zulässig.  Insowei t  macht  es s ich das
Gericht etwas zu einfach, wenn es für das
Affektionsinteresse dara uf a bstellt, man kön_
ne d ie unbrauchbar gemachte Waffe ja  wei_
terhin behalten.
Man mag gespannt  auf  e ine Entscheidung zu
einem Sportschützen oder Jäger warten, die
in der  Tendenz wohl  .bessere Karten, 'haben
dürften, um beim Wegfall des Bedürfnisses
Waffen behalten zu dürfen. Insgesamt zeigt
d iese Entscheidung d ie insgesamt in  der
Rechtsprechung vorherrschende Tendenz
einer  besonders st rengen Auslegung des
Waffengesetzes. die dem öffentl ichen Inte-
resse grundsätzlich Vorrang vor dem privaten
Interesse einräumt. I

Schl ießl ich verstoße der  Bescheid weder
gegen das Vertrauensschutzgebot noch ge_
gen d ie Eigentumsgarant ie oder  gegen den
Gleichheitssatz des Grundgesetzes. Das Bun_
desverWaltungsgericht hat anerkannt, dass
das WaffG auch Erlaubnisse erfasst, die _
wie h ier  -  auf  der  Grundlage des Waffenge_
setzes 1976 erteilt worden sind. Die Erlaub_
nisse im Sinne des WaffG 1976 gelten nicht
nur grundsätzlich fort, sondern sie unterlie_
gen hinsichtl ich ihres Fortbestands uneinge_
schränkt  dem neuen Recht .  Danach is t  e ine
bestehende waffenrechtliche Erlaubnis zu
widerrufen, wenn der lnhaber die Vorausset_
zungen für die Erteilung nicht mehr erfüllt.
Dies is t  auch dann der  Fal l ,  wenn d ie nach_
trägliche Tatsache noch unter Geltung des
früheren Rechts eingetreten ist. Die Erlaubnis
zum Erwerb und Besitz einer Schusswaffe
steht von vornherein unter dem Vorbehalt
eines fortbestehenden Bedürfnisses, sodass
die erteilte Waffenbesitzkarte keinen auf
D a u e r ve rf esti gten,. B e sitzsta nd,' d a rstel lt.
Der Widerruf der Waffenbesitzkarte des Klä-
gers rst auch nicht wegen Zeitablaufs als ver_
wirkt anzusehen. Ebenso wenig ist erkenn-
bar, dass der Widerruf der Waffenbesitzkarte
einen mit dem Grundgesetz nicht zu verein_
barenden enteignungsgleichen Eingriff dar_
stellt. denn der Kläger ist nicht verpfl ichtet,
das Eigentum an seiner Waffe aufzugeben.
Schl ießl ich l iege auch keine Ungle ichbe_
handlung zu Sportschützen und Jägern vor,
da deren lnteressenlage e ine andere is t .
(OVG Lüneburg, Urreit vom 16.05.2011 _ tl LA
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